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Die Entwicklung des Waffenrechts in Österreich seit Maria Theresia 
mit besonderem Fokus auf bürgerliche Rechte und Jagdwaffen  

Einleitung 

Die Geschichte des Waffenrechts in 
Österreich ist eng mit gesellschaftlichen, 
politischen und ökonomischen 
Entwicklungen verbunden. Besonders 
aufschlussreich ist die Betrachtung der 
Rechte freier Bürger im Umgang mit 
Waffen. Ein zentraler, oft übersehener 
Ausgangspunkt liegt nicht im modernen 
Sicherheitsrecht, sondern im Jagdrecht 
der Reformära Maria Theresias. Von dort 
spannt sich ein Bogen über das 
Waffenpatent von 1852 bis hin zum 
heutigen, stark regulierten Waffengesetz 
1996 mit seinen späteren Novellen. 

1. Vorreformatorische Ausgangslage: Jagd und Waffen als Standesprivileg 

Bis ins 18. Jahrhundert war die Jagd im Habsburgerreich weitgehend ein Vorrecht des 
Adels und der Grundherrschaft. Bauern war das Erlegen von Wild meist untersagt und 
wurde als Wildfrevel hart bestraft. Da Jagd der wichtigste zivile Anlass zum Besitz von 
Schusswaffen war, bedeutete dies faktisch auch eine starke Einschränkung des 
Waffenbesitzes für die breite Bevölkerung. Waffen waren somit Standes‑, Militär‑ und 
Herrschaftsinstrumente.  

2. Die Reformen Maria Theresias: Öffnung der Jagd 

Mit den Verwaltungs‑ und 
Agrarreformen Maria Theresias 
(Regierungszeit 1740–1780) setzte eine 
funktionale Neubewertung der Jagd 
ein. Ziel war nicht primär 
Freiheitsgewährung, sondern 
ökonomische Rationalisierung. 
Wildschäden an landwirtschaftlichen 
Flächen stellten ein massives Problem 
dar. Daher wurden Jagdrechte 
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teilweise geöffnet oder 
verpachtbar gemacht. Damit 
erhielten auch wohlhabende 
Bürger, Grundbesitzer und in 
bestimmten Fällen Bauern das 
Recht, Jagd auszuüben oder Wild 
abzuwehren. Dieses Recht 
implizierte den legitimen Besitz 
und Gebrauch von Jagdwaffen.  

3. Josephinische Weiterentwicklungen 

Unter Kaiser Joseph II. wurden diese Reformen vertieft. Feudale Exklusivrechte wurden 
weiter zurückgedrängt, und die Jagd stärker als Verwaltungs‑ und Nutzungsaufgabe 
organisiert. Nichtadelige Waffenbesitzrechte im jagdlichen Kontext verstetigten sich 
dadurch. Waffen wurden zunehmend als Werkzeuge der Land‑ und Forstwirtschaft 
verstanden. 

4. Bedeutung für bürgerliche Waffenrechte 

Die theresianisch‑josephinischen Reformen stellen den ersten systematischen Zugang 
ziviler Bevölkerung zu Schusswaffen dar. Allerdings handelte es sich nicht um ein 
allgemeines Freiheitsrecht, 
sondern um ein 
zweckgebundenes Nutzungsrecht. 
Besitz und Verwendung waren an 
Jagd, Wildabwehr und 
landwirtschaftlichen Schutz 
geknüpft. Das freie Führen oder 
der Besitz zu 
Selbstverteidigungszwecken war 
daraus nicht automatisch 
abgeleitet. 

5. Das Waffenpatent 1852: Beginn moderner Waffenregulierung 

Mit dem Waffenpatent vom 24. Oktober 1852 entstand erstmals ein reichsweit 
einheitlicher Rechtsrahmen für Herstellung, Erwerb, Besitz und Tragen von Waffen. 
Während der Besitz für Zivilisten grundsätzlich möglich blieb, unterlag insbesondere das 
Führen polizeilicher Kontrolle. Das Patent bildete bis 1938 die zentrale Grundlage des 
Waffenrechts.  
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6. Zäsur 1938–1945 

Mit der Eingliederung Österreichs in das 
Deutsche Reich galt das Reichswaffengesetz 
1938. Die waffenrechtliche Praxis war politisch 
instrumentalisiert und diskriminierend. Das 
Waffenrecht wurde in der NS-Praxis politisch und 
rassistisch selektiv angewandt. Bestimmte 
Bevölkerungsgruppen wurden systematisch 
entwaffnet, wodurch bürgerliche Rechte massiv 
eingeschränkt wurden. 

7. 1945–1955: Nachkrieg/Alliierte – restriktive 
Sicherheitslogik, Entwaffnung und Kontrolle 

Nach 1945 war Waffenbesitz in Europa generell 
ein Hochrisikothema aufgrund der Kriegsfolgen, 
Besatzung und Schwarzmarkt. Österreichs spätere 
Gesetzgebung bezieht sich auch auf militärische Waffen/Munition im Kontext des 
Staatsvertrags 1955. 

8. Republik Österreich: Modernes Sicherheitsrecht 

Nach 1945 entwickelte sich schrittweise ein modernes Waffenrecht. Meilensteine waren 
das Waffengesetz 1967 sowie dessen Weiterentwicklung 1986. Der Staat verstand 
Waffenbesitz zunehmend als sicherheitsrechtlich zu kontrollierenden Bereich, nicht als 
gesellschaftliche Normalität. 

9. Das Waffengesetz 1996 bis heute 

Das heutige Waffenrecht basiert auf dem Waffengesetz 1996. Es unterscheidet Waffen 
in Kategorien (A–D) und knüpft Besitz sowie Führen an Dokumente wie 
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Waffenbesitzkarte oder 
Waffenpass. Ein allgemeines 
Grundrecht auf 
Waffenbesitz existiert nicht. 
Vielmehr handelt es sich um 
ein erlaubnisbasiertes Recht, 
abhängig von 
Zuverlässigkeit, Bedarf und 
Registrierung. Mit dem 
Zentralen Waffenregister 
(seit 2012) sowie 
EU‑Richtlinienumsetzungen – insbesondere 2019 und weiteren Novellen bis 2025 wurde 
die staatliche Kontrolle weiter vertieft.  

10. Langfristige Entwicklungslinie 

Zusammenfassend zeigt sich folgende Entwicklung:  
• Feudalzeit: Waffen als Standesprivileg 
• Maria Theresia: Jagdbezogene Öffnung 
• 19. Jahrhundert: Ziviler Besitz verbreitet sich 
• 1852: Einheitliches Waffenpatent 
• 20. Jahrhundert: Sicherheitsrechtliche Regulierung 
• Gegenwart: Genehmigungs- und Registersystem. 

Schlussbetrachtung 

Die Öffnung der Jagd unter Maria Theresia markiert den Beginn legitimen zivilen 
Waffenbesitzes in Österreich. Sie war ökonomisch motiviert, nicht 
freiheitsphilosophisch. Dennoch bildete sie die Grundlage für spätere bürgerliche 
Waffenrechte. Die langfristige Entwicklung zeigt eine Verschiebung von funktionalem 
Besitz hin zu umfassender staatlicher Kontrolle – ein Spiegel politischer, 
gesellschaftlicher und sicherheitspolitischer Prioritäten bis in die Gegenwart. Österreich 
kennt kein allgemeines Grundrecht „auf Waffenbesitz“ wie z. B. in manchen anderen 
Staaten. 

 


